
 

Ringelröteln Landratsamt Heidenheim 
Gesundheitsamt 

Was sind Ringelröteln: Ringelröteln werden durch Viren ausgelöst. Sie gehören neben Scharlach, 
Masern, Windpocken und Röteln zu den fünf Kinderkrankheiten, die 
Ausschlag verursachen können. Mit Röteln haben Ringelröteln außer dem 
Namen nichts gemeinsam. Die beiden Krankheiten werden von 
unterschiedlichen Erregern ausgelöst. 

  
Übertragungswege: Beim Niesen, Husten oder Sprechen werden die Viren über feinste Speichel-

Tröpfchen in der Luft von Mensch zu Mensch weitergetragen. Auch über 
Hände können die Viren weitergegeben werden, wenn ein Erkrankter z:B: in 
die Hand niest und danach einem Gesunden die Hand gibt. 

  
Inkubationszeit:  Die Inkubationszeit beträgt 7-14 Tage. Die Ansteckungsfähigkeit besteht 

bereits 7 Tage vor Ausbruch des Exanthems und dauert bis zu 7 Tage nach 
dem Auftreten des Exanthems. 

  
Krankheitsverlauf: Häufig verlaufen Ringelröteln ohne oder nur mit leichten Krankheitszeichen 

oder mit Krankheitszeichen wie bei einem grippalen Infekt mit Fieber, einer 
Schwellung der Lymphknoten, Kopfschmerzen und Unwohlsein. Gut 
erkennbar ist die Krankheit an dem typischen Hautausschlag. Dabei bildet 
sich ca. 1-2 Wochen nach einer Ansteckung zunächst eine 
schmetterlingsförmige, großfleckige Rötung auf beiden Wangen. Ein bis zwei 
Tage später zeigen sich fleckförmige, rote Hautveränderungen auf Schultern, 
Oberarmen, Oberschenkeln und Gesäß, die sich in ihrer Form ändern 
können und sich später girlanden- oder ringelförmig ausbilden. Der 
Ausschlag blasst nach 7-10 Tagen ab. 

  
Hinweise zur Verhütung 
und Weiterverbreitung: 

Es ist sehr schwer, sich vor Ringelröteln zu schützen, da die 
Ansteckungsgefahr am größten ist, bevor die ersten Krankheitszeichen 
auftreten. Gegen Ringelröteln gibt es anders als bei Röteln, keinen Impfstoff. 
Da Ringelröteln über Speichel oder Tröpfchen in der Luft und über Hände 
übertragen werden, können nur allgemeine Hygiene-Maßnahmen das 
Übertragungsrisiko senken. 

  
Maßnahmen für 
Kontaktpersonen: 

Gefährdet sind besonders Schwangere, die Ringelröteln noch nicht 
durchgemacht haben und keinen Schutz gegen Ringelröteln haben. 
Während der Schwangerschaft, besonders bis einschließlich der 20. 
Schwangerschaftswoche, können die Viren auf das ungeborene Kind 
übertragen werden. Die Blutbildung des Ungeborenen kann dabei 
lebensgefährlich geschädigt werden. Fehl- oder Totgeburt können die Folge 
sein. 

  
Gesetzliche 
Bestimmungen: 

Es besteht keine gesetzliche Meldepflicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen der Fachbereich Gesundheit 
                            unter 07321 321-2606 zur Verfügung, Stand 07/2023 


